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Diese Richtlinie basiert auf den Beratungsergebnissen der von der Landesamtsdirektorenkonferenz zur Ausarbeitung eines Vorschlags 
zur Harmonisierung bautechnischer Vorschriften eingesetzten Länderexpertengruppe. Die Arbeit dieses Gremiums wurde vom OIB in 
Entsprechung des Auftrages der Landesamtsdirektorenkonferenz im Sinne des § 2 Abs. 2 Z. 3 der Statuten des OIB koordiniert und im 
Sachverständigenbeirat für bautechnische Richtlinien fortgeführt. Die Beschlussfassung der Richtlinie erfolgte gemäß § 8 Z. 12 der 
Statuten durch die Generalversammlung des OIB. 
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0 Vorbemerkungen 

Die zitierten Normen und sonstigen technischen Regelwerke gelten in der im Dokument „OIB-
Richtlinien – Zitierte Normen und sonstige technische Regelwerke“ angeführten Fassung. 

 

1 Begriffsbestimmungen 

Es gelten die Begriffsbestimmungen des Dokumentes „OIB-Richtlinien – Begriffsbestimmungen“. 

 

2 Festlegungen zur Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit 

2.1 Tragwerk 

2.1.1 Tragwerke sind so zu planen und herzustellen, dass sie eine ausreichende Tragfähigkeit, 
Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit aufweisen, um die Einwirkungen, denen das Bauwerk 
ausgesetzt ist, aufzunehmen und in den Boden abzutragen. 

2.1.2 Für die Neuerrichtung von Tragwerken oder Tragwerksteilen ist dies jedenfalls erfüllt, wenn der 
Stand der Technik eingehalten wird. Die Zuverlässigkeit der Tragwerke hat den Anforderungen ge-
mäß ÖNORM EN 1990 zu genügen. 

2.1.3 Bei Änderungen an bestehenden Bauwerken mit Auswirkungen auf bestehende Tragwerke sind für 
die bestehenden Tragwerksteile Abweichungen vom aktuellen Stand der Technik zulässig, sofern 
das erforderliche Sicherheitsniveau des rechtmäßigen Bestandes nicht verschlechtert wird. 

2.2 Einwirkungen 

Bei der Planung von Tragwerken sind ständige, veränderliche, seismische und außergewöhnliche 
Einwirkungen zu berücksichtigen. 

2.3 Überwachungsmaßnahmen 

Bei der Planung, Berechnung und Bemessung der Tragwerke oder Tragwerksteile folgender Bau-
werke müssen tragwerksspezifische Überwachungsmaßnahmen durch unabhängige und befugte 
Dritte durchgeführt werden: 

 Bauwerke mit aufgrund ihrer Nutzung lebenswichtiger Infrastrukturfunktion (z. B. Bauwerke so-
wie Anlagen und Einrichtungen für das Katastrophenmanagement, Krankenhäuser, Kraftwerke). 

 Bauwerke mit wichtiger sozialer Funktion (z. B. Kindergärten, Schulen). 

 Bauwerke mit einem Fassungsvermögen bei widmungsgemäßer Nutzung von mehr als 1000 
Personen (z. B. Versammlungsräume, kulturelle Einrichtungen, Einkaufszentren, Sportstadien). 

 

 


